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Subventionen von Staatsunternehmen

§ 1 (Subventionierung)

(1) Staatliche Unternehmen, die keine Einnahmequellen
haben, werden vollständig staatlich finanziert.

(2) Ausnahme von Abs. 1 bilden staatliche Unternehmen,
die teilweise zusätzliche Einnahmequellen haben. Diese
werden lediglich von Steuerabgaben befreit.


